
Der Thüringer Landtag hat das
Kommunalabgabengesetz (KAG)
geändert. Ein Urteil des Thüringer
Verfassungsgerichtshofes vom
April 2009 machte diese neuerliche
Änderung nötig. 
Anfang 2005 waren Trinkwasser-

beiträge abgeschafft und wurde
festgelegt, dass bereits entrichtete
von den Zweckverbänden zurück
zu zahlen waren. 
Außerdem galt ab sofort, dass die

Herstellungsbeiträge für Abwasser
von der tatsächlichen Nutzung des
Grundstücks abhängig gemacht
und die so genannten Privilegie-
rungstatbestände eingeführt wur-
den.
Das verringerte zwar bei privaten

Grundstücken die Beiträge um 50-
60 %, in Gewerbegebieten um 80-
90 %. So entstanden aber auch
den Zweckverbänden Lücken bei
der Refinanzierung ihrer Investitio-
nen, die sie mit Krediten decken

mussten. Zwar übernahm der Frei-
staat dafür die Zinsen. Trotzdem
klagten Zweckverbände dagegen
und fanden richterlichen Beistand.
Eine Mehrheit im Thüringer Land-

tag beschloss jetzt aber, weiterhin
an der Beitragsbegrenzung festzu-
halten. Zudem wurden die finan-
ziellen Rahmenbedingungen nach-
gebessert. Das wird zur Folge ha-
ben, dass in den nächsten 50 Jah-
ren pro Jahr geschätzte 20 Mio. Eu-
ro durch den Freistaat mehr aus-
geben werden müssen.
Die Übernahme auch der Tilgung

ist geregelt und wird ab 2010
rechtswirksam. 
Mit der jetzt verabschiedeten Än-

derung des KAG verwarf eine
Mehrheit im Landtag zudem die vor
allem von Bürgerinitiativen disku-
tierte Finanzierung über Ver-
brauchsgebühren. Selbst der Thü-
ringer Verfassungsgerichtshof hatte
im April in seinem Entscheid sich

überzeugt gezeigt, dass “die Ab-
schaffung der Abwasserbeiträge
unzumutbare Gebühren bringen
würde.”
Der Zweckverband “Apfelstädt-

Ohra” führte jetzt Bürgerversamm-
lungen durch, da wegen der nun er-
neut geänderten Gesetzeslage
Anhörungsbögen an Grundstücks-
eigentümer verschickt werden.
Werkleiter Thomas Chowanietz

erklärte dazu: “Diese Auskunft zu
geben, liegt im Interesse der
Grundstückseigentümer. Nur so
kann sichergestellt werden, dass
die tatsächliche Grundstückssitua-
tion erfasst ist wie auch alle be-
günstigenden Umstände. Zudem
vermeiden Grundstückseigentümer
mit dieser Auskunft eine Schätzung
der Daten und dadurch eventuell
entstehenden Ungenauigkeiten.” 
Detaillierte Infos zum Sachverhalt

gibt das Kaufmännische Kunden-
zentrum!

Wie schon berichtet, lädt der
Zweckverband zu einem “Kunden-
dienst für Neugierige” ein.
Der ”Tag der offenen Tür” in der

Kläranlage des Zweckverbandes
(zu erreichen über die Abfahrt an
der B 247 zwischen Hohenkirchen
und Schwabhausen) findet am

12. September 2009
statt. 
Dabei besteht die Möglichkeit, sich

von Experten die Funktionsweise
der Anlage erläutern zu lassen.
Außerdem stehen die Wasser-
männer und -frauen auch für alle
anderen Fragen zur Verfügung.
Löcher in den Bauch fragen kann

man in der Zeit von  9.00 - 14.00
Uhr.

Es wird eine Shuttle-Verkehr
(Kleinbus bis 8 Personen) einge-
richtet. 

Abfahrtszeiten:
Gräfenhain, Bushaltestelle               09.00 Uhr
Nauendorf, Bushaltestelle                 09.05 Uhr
Georgenthal, Tambacher  Str.           09.00 Uhr
Georgenthal, eh. Grundschule        09.05 Uhr
Herrenhof, Bürgerhaus                    09.10 Uhr
Hohenkirchen, Kirche                      09.15 Uhr

Wölfis, Gemeindeschänke/Käfergasse 10.00 Uhr
Crawinkel, Haltestelle Alte Mühle             10.10 Uhr
Luisenthal, Haltest. Thälmann/Marx-Str. 10.20 Uhr
Ohrdruf, Kirche Waldstraße                       10.30 Uhr
Ohrdruf, Bhf.-Str. (altes Krankenhaus)    10.35 Uhr
Hohenkirchen, B 247                                  10.45 Uhr
Die Rückfahrt ist natürlich abgesichert

und wird bei Bedarf durchgeführt. 

Heute: Belebungsbecken

Das Belebungsbecken ist eines
der wichtigsten Elemente einer
Kleinkläranlage. 
Im Belebungsbecken werden

das Schmutzwasser und jene
Bakterien vermischt, die in der La-
ge sind, das Abwasser aktiv zu
reinigen.
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Andreas GUHR
Sachgebietsleiter Kauf-
männisches Kundenzentrum
Tel.: 03621 387-553
Mail: a.guhr@wazv-glao.de

Das Team im Kaufmännischen
Kundenzentrum unter Leitung von
Andreas Guhr ist die zentrale Aus-
kunftsstelle zu allen Fragen, die
im Zusammenhang mit dem Er-
stellen von Bescheiden über
Wasser- und Abwassergebühren,
zu Beiträgen bzw. die Fäkalent-
sorgung entstehen.
Hier gibt es auch kompetent Aus-

kunft, wenn Kunden die Stundung
einer Abgabenforderung oder Ver-
einbarungen zu Ratenzahlungen
wünschen.

Das Kaufmännische Kunden-
zentrum hat folgende Sprechzei-
ten:
die. 9-12 / 13-17 Uhr
do. 9-12 / 13-18 Uhr 

Es können darüber hinaus indi-
viduelle Termine vereinbart wer-
den.
Sollten Sie Ihren Ansprechpart-

ner nicht direkt erreichen, können
Sie Ihre Telefonnummer in der
Zentrale unter 

03621 387-30
hinterlassen.

Wir rufen dann zurück!

Gesetz ist geändert

Kundendienst 
für Neugierige
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